
Ombudsmann der Schweizer Landwirtschaft
1. Grundauftrag, Kompetenzen und Pflichten, Anforderungen 
Der Ombudsmann der Schweizer Landwirtschaft soll – ähnlich wie ein Preisüberwacher – als 
unabhängige Beschwerde-Instanz und Brücke zwischen Bauern, Konsumenten und Behörden 
wirken. 

1.1   Grundauftrag
• Autonome und sachgemässe/sachdienliche Bearbeitung der anfallenden 

Themendossiers 
Der Ombudsmann der Schweizer Landwirtschaft geht den ihm vorgelegten 
Problemen, Konflikten, Fragestellungen, Anliegen und Hinweisen der bäuerli-
chen Basis und der Konsumenten auf den Grund und erarbeitet Lösungsvor-
schläge. Er bestimmt die Priorisierung der Themen und das Vorgehen als Om-
buds-Instanz autonom.

• Transparente, landesweite Veröffentlichung der Ergebnisse
Die Dienstleistungen des Ombudsmannes der Schweizer Landwirtschaft un-
terstehen der Kontrolle der Öffentlichkeit. Durch landesweite periodische Veröf-
fentlichung aller eingebrachten Fragen und Lösungen wird maximale Transpa-
renz sichergestellt. 

• Vermittlung zwischen BLW, SBV, bäuerlichen Basisorganisationen und Kon-
sumenten 
Der Ombudsmann der Schweizer Landwirtschaft wird mit Kompetenzen und 
Pflichten ausgestattet, die ihm eine effiziente Vermittlertätigkeit ermöglichen.  

1.2 Kompetenzen und Pflichten


• Der Ombudsmann verfügt über uneingeschränktes Akteneinsichtsrecht (z.B. zu 
staatlichen und betrieblichen Strategiepapieren, Finanzplänen und Abrechnun-
gen, Verwaltungsbeschlüssen, Statistiken, Verwaltungsrichtlinien, etc.)

• Er hat die Kompetenz, Antworten und Stellungnahmen einzufordern. 
• Er ist berechtigt, sich als Ombudsstelle der Schweizer Landwirtschaft jederzeit 

zu politischen und administrativen Fragen öffentlich zu äussern.
• Er hat die Pflicht, einen Ombudsstellen-Jahresbericht mit den häufigsten Prob-

lemen/Anliegen aus der Praxis (z.B. aufgrund von Telefonanrufen von Landwir-
ten) als integralen Bestandteil des BLW-Landwirtschaftsberichts zu veröffentli-
chen und die eingeleiteten/bereits ergriffenen Massnahmen aufzuzeigen.

• Er ist befugt, an Sitzungen von BLW, SBV und anderen landwirtschaftlichen Ver-
bänden als Beisitzer teilzunehmen. Die Entscheidung über die Teilnahme erfolgt  
autonom durch den Ombudsmann.
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1.3 Anforderungsprofil


• Hohe Integrität und Glaubwürdigkeit als Person.
• Fundierte Sachkenntnisse im Bereich Landwirtschaft mit ausgewiesener prakti-

scher Erfahrung in der Landwirtschaft.
• Nachweisliche Unabhängigkeit von Industrie und Grossverteilern, Parteien, Lo-

gen und Verbänden.

2. Umsetzung, Finanzierung und Infrastruktur
• Die Finanzierung der Ombudsstelle wird vom Schweizerischen Bauernverband 

gewährleistet. Eine solche Ombudsstelle ist im vitalen Interesse des Bauern-
standes und soll mit 100 Stellenprozenten das bisherige Dienstleistungsange-
bot des SBV ergänzen. 

• Der SBV stellt die notwendige Infrastruktur für die Ombudsstelle bereit. 
• Die Wahl des Ombudsmannes erfolgt durch die bäuerlichen Basisorganisatio-

nen BZS und NBKS.
• Die neue Ombudsstelle wird Ende September 2013 durch das BLW, den SBV 

und die Basisorganisationen an einer gemeinsamen Medienkonferenz vorge-
stellt.

3. Dringlichkeit für die Schaffung einer Ombudsstelle

Die Nähe der Verbandsspitzen zu den Abnehmern ist aus unserer Sicht höchst prob-
lematisch. Auch die Unabhängigkeit der Label-Organisationen steht in der Kritik: Bio 
Suisse-Präsident Urs Brändli etwa, so heisst es, ist offenkundig mit Coop liiert, und 
IP-Suisse mit Migros. 
Dass Vernehmlassungen von IP-Suisse mit denjenigen der Migros, sowie von Bio Su-
isse mit denjenigen von Coop vielfach deckungsgleich sind, ist offensichtlich. 
Ein Bauernpräsident nahm kürzlich sogar am elitären Nestlé-Anlass Rive-Reine teil. 
Es fragt sich, inwiefern der Lebensmittel-Industrie und externen Wirtschaftsinteres-
sen Zugeständnisse gemacht wurden, die einem Verrat an der Sache der Bauern und 
der Konsumenten gleichkommen. So im Fall Ehrler, der als oberster Bauernfunktionär 
schon vor Jahren mit den Migros-Spitzen gemeinsame Ferien verbrachte und mit den 
Verarbeitern auf Dutzis war.

Eine unabhängige Ombudsstelle soll sicherstellen, dass die Interessen der Bauern und 
der Konsumenten wieder verlässlich vertreten werden und die notwendige Transpa-
renz entsteht.

Siehe auch „Verbände: Handels- und Verarbeitungsunternehmen nehmen Einfluss auf 
bäuerliche Organisationen, die Nähe der Verbände zu Abnehmern“, in: Schweizerbau-
er vom 3. Februar 2013.

Hans Stalder, Präsident NBKS
Text 10.7.2013 V2
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